


Postverzollung

in 

Kamerun



Das Sammelgebiet „Kamerun“ bietet dem Sammler

einige spezielle Belege, die im Zusammenhang mit

der Postverzollung stehen.

Dazu gehört dieser Formularstempel 

„Post-Verzollungsgebühr …… Pf.“



Dieser Stempel kommt auf von außerhalb eingetroffenen 

Paketadressen als Gebührenstempel mit handschriftlicher 

Ergänzung „50“ oder als Entwertungsstempel auf der 50 

Pfennig Marke vor.

In beiden Verwendungen ist er selten.

Ebenso selten sind die sogenannten Trägerrechnungen, auf 

denen die Postverzollungsgebühren für die ins Hinterland zu 

befördernden Pakete in Freimarken verrechnet wurden.

***

In diesem Vortrag werde ich versuchen, die Hintergründe und 

Verfahren der Postverzollung in Kamerun zu erklären und sie 

in einen Zusammenhang mit den vorhandenen Belegen zu 

stellen.



Deutschland und seine Kolonien galten in ihrem 

gegenseitigen Verhältnis als Zollausland.

Postsendungen mit einem Gewicht über 250 g unterlagen 

der Zollpflicht.

Der Absender musste den Sendungen ins Ausland 2 Zoll-

Inhaltserklärungen beifügen und ihr Vorhandensein auf 

der Paketadresse vermerken.

Aus der Zollinhaltserklärung musste hervorgehen:

- Name des Empfängers

- Bestimmungsort

- Anzahl der zugehörigen Poststücke

- Bezeichnung der enthaltenen Gegenstände

- Ort und Tag der Ausstellung

- Name des Absenders



Ungebrauchte Zollinhaltserklärung mit Vordruck 

„Absendungsland Schutzgebiet Kamerun“.



Paketadresse nach Kamerun mit vorgedruckter Anzahl der 

Inhaltserklärungen.



Wie ging die Postverzollung vor sich ?

Die Abläufe bei der Postverzollung in Deutschland kann ich 

an Hand eines halbamtlichen Lehrbuches für 

Postunterbeamte beschreiben:

Pakete aus dem Zollausland wurden von den Grenzeingangs-

Postanstalten (für Westafrika Hamburg 2 bzw. später 

Hamburg 7) zusammen mit den Paketadressen und 

Inhaltserklärungen dem örtlichen Grenz-Zollamt überstellt, 

das die Zoll-Vorabfertigung durchführte.

Bei der Vorabfertigung wurden die Pakete äußerlich mit den 

Angaben auf Paketadresse und Inhaltserklärung verglichen 

und erkennbar zollfreie Pakete ausgesondert. Die 

zollpflichtigen Pakete wurden mit einer roten Zollmarke 

beklebt.



Anschließend gingen die Pakete mit den Papieren an die 

Grenzeingangs-Postanstalt zurück, die auf den 

Paketadressen der Zollstücke ein großes „A“ und die Anzahl 

der Inhaltserklärungen vermerkte. Dazu wurde meist ein 

Stempel „A.1.Inh.Erkl.“ verwendet.

Nun wurden die zollpflichtigen Pakete an die Bestimmungs-

Postanstalt, oder – wenn es dort kein Zollamt gab – an die 

zuständige Zoll-Leitpostanstalt (= Zoll-Ort) weitergesandt und 

dem dortigen Zollamt zur Schluss-Abfertigung übergeben.

Fand die Schluss-Abfertigung am Bestimmungsort statt, 

wurde dem Empfänger die mit dem Eingangsstempel 

versehene Paketadresse mit der Notiz zugestellt, das Paket 

beim Zollamt in Empfang zu nehmen.



Fand die Schlussabfertigung am Ort der Zoll-Leitpostanstalt 

statt, wurde die Paketadresse mit einem Begleitschreiben 

unter Umschlag an die Bestimmungs-Postanstalt gesandt.

Das Begleitschreiben wurde dem Empfänger unter Mitteilung 

des Sachverhalts zugestellt. Der Empfänger konnte erklären, 

dass er sich bei der Verzollung durch die Post vertreten 

lassen wolle.

Die vollzogene Erklärung wurde zusammen mit der 

Paketadresse unter Umschlag an die Zoll-Leitpostanstalt 

zurückgesandt.



Gab der Empfänger keine Erklärung ab, oder nahm er das 

Paket auch nicht innerhalb von 7 Tagen persönlich beim 

Zollamt in Empfang, erfolgte die Vertretung durch die Post 

automatisch.

Die Post erhob für die Vertretung beim Zollamt eine 

Verzollungsgebühr von 20 Pfennig je Paket. Bei Paketen bis

5 kg war darin das Bestellgeld enthalten.

Die von der Post verauslagten Beträge für Zoll und 

Verpackungskosten wurden von der Bestimmungs-

Postanstalt als Porto vom Empfänger eingezogen. Die 

Verzollungsgebühr wurde beim Bestellgeld verrechnet.



Die Verzollung erfolgte an Hand der Angaben der 

Inhaltserklärung in Anwesenheit des Empfängers oder seines 

Bevollmächtigten.

Eine Öffnung der Pakete erfolgte nur, wenn die Angaben

der Inhaltserklärung nicht ausreichten, der angegebene Wert 

zu gering erschien oder der Verdacht der Zollhinterziehung 

vorlag.

Die Höhe der gezahlten Zollabgabe wurde auf dem 

Empfängerabschnitt der Paketkarte quittiert.



Paketadresse nach Apolda in Thüringen.

Der Stempel „A.1.Inh.Erkl.“ deutet darauf hin, dass am 

Bestimmungsort noch die Schlussabfertigung erfolgen 

musste.



Kein Hinweis auf eine Postverzollungsgebühr.

Der Empfänger hat die Zollformalitäten beim Zollamt Apolda 

selbst erledigt.



Paketadresse für 2 Pakete nach Ramsbach, Post Sulzdorf. 

Postleitvermerk „Z.O.Stuttgart“. Verzollung in Vertretung 

durch die Post und „Zollfrei“ gestempelt.



Stempel „Porto: Zoll: Verz.Geb.:“ für die Aufschlüsselung der 

fälligen Gebühren. Verzollungsgebühr „40“ handschriftlich 

ergänzt und vorderseitig als Porto belastet.



½ Paketadresse für ein Paket nach Schwerin. Verzollung 

in Hamburg in Vertretung durch die Post. Stempel

„Zoll. _ Pf.“ und „Verzollungs- bz. Bestellgebühr 20 Pf.“



In Kamerun erfolgte die Postverzollung grundsätzlich nach 

den gleichen Regeln wie in Deutschland.

Bedingt durch die örtlichen Verhältnisse gab es jedoch einige 

Unterschiede in der Handhabung.

Die Postverzollung konnte an allen Küstenorten durchgeführt 

werden, die sowohl eine Postdienststelle mit vollem 

Paketdienst als auch eine Zolldienststelle hatten.

Das waren Rio del Rey, Victoria, Duala, Kribi, Kampo und 

Ukoko.

Praktisch dürfte sich das aber auf die Orte beschränkt haben, 

die direkt von den Postdampfern angelaufen wurden – also 

Rio del Rey, Victoria, Duala und Kribi.



Empfänger, die in oder in der Nähe dieser 4 Orte wohnten, 

konnten die Zollformalitäten in der Regel persönlich 

erledigen.

Die Paketadressen wurden den Empfängern – ggf. nach 

Einlösung der Nachnahme – von der Post ausgehändigt und 

dienten beim Zollamt als Nachweis der 

Empfangsberechtigung.

Nur in seltenen Fällen ließen sich die Empfänger durch die 

Post vertreten.

In diesen Fällen wurde die Postverzollungsgebühr in 

Freimarken auf der Paketadresse verrechnet.



Paketadresse für ein Nachnahme-Paket nach Bonaberi, 

postlagernd Duala. Ankunfts DUALA 3.11.13



Keinerlei Hinweise auf Vertretung durch die Post. Der 

Empfänger hat das Paket persönlich verzollt.



Paketadresse für ein Nachnahme-Paket nach Victoria. 

Ankunfts VICTORIA 2.12.13



Keinerlei Hinweise auf Vertretung durch die Post. Der 

Empfänger hat das Paket persönlich verzollt.



Paketkarte für ein Nachnahme-Paket nach Mangamba bei 

Duala. Ankunfts DUALA 1.9.13



Vertretung bei der Verzollung durch die Post. 50 Pfennig 

Postverzollungsgebühr mit Freimarke verrechnet. Aushilfs-

Entwertung mit Gebühren „Post-Verzollungsgebühr ….. Pf.“



Die Postdienstellen in Victoria, Duala und Kribi waren die 

Grenzeingangspostanstalten für alle übrigen Postagenturen 

in der Kolonie.

Wegen der teils sehr langen Beförderungswege erhielten die 

Empfänger im Hinterland bei Eingang eines Paketes nicht die 

in Deutschland übliche Benachrichtigung mit der 

Aufforderung, sich mit der Vertretung durch die Post 

einverstanden zu erklären.

Die Vertretung bei der Postverzollung mussten die 

Empfänger ebenso wie die Zahlung der Zollgebühren, der 

eventuellen Nachnahmen und der Trägerlöhne für die 

Weiterbeförderung im Voraus regeln.

Das konnte durch die Benennung eines Bevollmächtigten 

oder durch Hinterlegung der erforderlichen Beträge bei der 

Post geschehen.



Dr. Haubold in Banjo hatte die Basler Missionshandlung als 

Bevollmächtigten für die Einlösung seiner Pakete beauftragt.

Aufgabe DUALA 1.12.13



„Wir teilen Ihnen hierdurch höflichst mit, dass wir heute an das 

Kaiserl. Postamt hier Mk.9,95 zur Einlösung und 

Weiterbeförderung von Briefen, Paketen, Nachnahmen

für Sie ausgelegt haben.“



Der Landmesser Kloss in Miang (an der Nordbahn) hatte das 

Postamt Duala mit seiner Vertretung beauftragt, wofür er die 

Kosten im Voraus beglichen hat.

Postsache des Postamtes Duala mit Dienstsiegel und 

Aufgabe DUALA 23.10.11



Ihr Brief v. 20/10., einen 20 M-Schein enthaltend, ist im 

Postamtsbriefkasten vorgefunden worden. Hier lagert kein Paket 

für Sie; auch das Hauptzollamt hat kein Einfuhrgut für Sie. Die 20 

Mark werden beim hiesigen Postamt aufbewahrt und beim 

Eingang des Paketes zur Deckung der Gebühren verwendet 

werden. Peglow



Die Paketadressen für die Postagenturen, deren Paketdienst 

nur die Ausgabe umfasste, verblieben bei den 

Grenzeingangs-Postanstalten bzw. bei den am weitesten 

vorgeschobenen Postagenturen mit vollem Paketdienst.

Die Weiterbeförderung erfolgte als Fracht außerhalb der 

Verantwortung der Post.

***

Die Paketadressen für die Postagenturen mit vollem 

Paketdienst – Buea, Jabassi, Edea, Jaunde, Kampo und 

Ukoko – begleiteten die Pakete bis an den Bestimmungsort.

Dort erhielten sie die entsprechenden Ankunftstempel.



Sofern für diese Pakete Postverzollungsgebühren angefallen 

waren, wurden diese auf den Paketadressen als 

einzuziehender Betrag angesetzt.

Zunächst geschah dies in Form eines handschriftlichen 

blauen Porto-Vermerks auf der Vorderseite der Paketadresse.

Ab Anfang 1913 kam in Duala ähnlich wie in Deutschland ein 

rückseitig anzubringender Gebührenstempel

„Post-Verzollungsgebühr ….. Pf.“ zum Einsatz.

Ob solch ein Gebührenstempel auch in Victoria und Kribi 

eingeführt wurde, ist mir nicht bekannt – es gibt jedenfalls 

keine Belege dafür.



Paketadresse für ein Nachnahme-Paket nach Jabassi. 

Durchgangs DUALA 2.7.13, Ankunfts JABASSI 4.7.13



Kein Hinweis auf Postverzollungsgebühr. Die Verzollung 

erfolgte im Beisein eines Bevollmächtigten des Absenders.



Paketadresse für ein Paket, postlagernd Jabassi.

Ankunfts JABASSI 10.3.13



Vertretung bei der Verzollung durch die Post. Gebühren

„Post-Verzollungsgebühr ….. Pf.“ mit Ergänzung „50“. Die 

Postverzollungsgebühr wurde in Jabassi als Porto erhoben.



Paketkarte für ein Nachnahme-Paket nach Jabassi. 

Durchgangs DUALA 31.10.12, Ankunfts JABASSI 6.11.12.

Handschriftlich Porto „50“ für die Postverzollungsgebühr.



Zurückgesandt nach Duala. Dort nach 5 Monaten Lagerung –

dafür 10 Mark Lagergebühr – abgeholt. Die 50 Pfennig 

Verzollungsgebühr sind jetzt mit Freimarke verrechnet. Dazu

Vermerk „Verz.Geb.“. Entwertung mit  DUALA 30.4.13



Die Postverzollungsgebühr für die Pakete ins Hinterland 

wurde auf den sogenannten Trägerrechnungen in Freimarken 

verrechnet.

Die in Duala verwendeten Formulare „Nachweisung der

Träger- und Zollgebühren“ waren in Buchform gebunden.

Die Abrechnungen eines Monats erstreckten sich über

mehrere Seiten.

Die Freimarken für die Verrechnung der Verzollungsgebühr 

befinden sich immer am Ende der Monatsabrechnung.



Nachweisung des

Postamtes Duala für

den Monat Januar 1911.

Die in der Spalte

„Verzollungsgebühr“

ausgewiesene Summe

von 18,60 Mark ist in

Freimarken verrechnet.

Das sind je 20 Pfennig für 

83 Pakete.

Die Freimarken sind 

entwertet mit

 DUALA 5.2.11





Nachweisung des 

Postamts Duala für 

den Monat September 

1911.

Die in der Spalte

„Verzollungsgebühr“

ausgewiesene Summe

von 25,20 Mark ist in

Freimarken 

verrechnet.

Das sind je 20 Pf für

126 Pakete.

Die Freimarken sind 

entwertet mit

 DUALA a 24.10.11



Ausschnitte aus „Trägerrechnungen“ von Duala sind immer 

am vorder- und rückseitigen Spaltenvordruck zu erkennen.

 DUALA 22.11.10



 DUALA a 12.4.11 DUALA 15.5.11

 DUALA a 1.9.11



„Nachweisung über 

eingezogene Trägerlöhne“ der

Postagentur Kribi für den 

Monat Juli 1911.

In Kribi wurden nur einseitige 

summarische Nachweisungen 

auf normalen Briefbögen 

erstellt.

Möglicherweise wurden diese 

Nachweisungen monatlich an 

das Postamt Duala gesandt.



„Hierzu für 33 Pakete 6 M 60 Pf Verzollungsgebühren, in 

Postwertzeichen verrechnet, anbei“

Die Freimarken sind entwertet mit  KRIBI 29.7.11



Teil einer Nachweisung der Postagentur Kribi für den Monat

Februar 1912.

„Hierzu für 31 Pakete 6 M 20 Pf Verzollungsgebühren in 

Postwertzeichen verrech … anbei“

Die Freimarken sind entwertet mit  KRIBI 28.8.11



Nachweisung der 

Postagentur Kribi für den 

Monat Februar 1912.

Die Abbildung stammt aus 

den Friedemann-

Berichten.

Dies ist die einzige mir 

bekannte Trägerrechnung 

mit 50 Pfennig 

Verzollungsgebühr.



„für 49 Pakete je 50 Pf Verzollungsgebühr = 24 Mark 50 Pf Mark 

als Schuld der Postagentur in Februarabrechnung eingesetzt.“

Die Freimarken wurden erst in Duala aufgeklebt und mit

 DUALA 1.3.12 entwertet.



Wie in Deutschland betrug die Postverzollungsgebühr 

zunächst auch in Kamerun 20 Pfennig.

Zum Jahreswechsel 1911 / 12 wurde die Gebühr jedoch in 

Kamerun auf 50 Pfennig erhöht. Den Grund dafür konnte ich 

noch nicht feststellen.

Möglicherweise geschah dies im Zusammenhang mit der am 

1. Oktober 1911 in Kraft getretenen neuen Zollverordnung für 

das Schutzgebiet Kamerun.

Mit der gleichen Zollverordnung wurde eine Zoll-Lagergebühr 

für Pakete eingeführt, die nicht innerhalb eines Monats beim 

Zollamt abgeholt worden sind. Diese Lagergebühr betrug 2 

Mark je angefangenen Monat und angefangene 100 kg.



Paketkarte für ein Nachnahme-Paket nach Duala. Ankunfts

DUALA 1.9.13. Laut Absendererklärung bei Nichteinlösung 

nach 4 Wochen zurückzusenden. Fristablauf laut 

Blaustiftvermerk „1/10“.



Nach Fristablauf am 3.10. eingelöst. Für den angefangenen 

Monat 2 Mark Zoll-Lagergebühr erhoben und mit Freimarke 

verrechnet. Entwertungs DUALA 11.10.13 



Ende


